
Feststellung der Jahresrechnung 2018

Die Jahresrechnung der Gemeinde Oberried und der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr

2018 wurde dem Gemeinderat am 04.11.2019 gem. § 95 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (Gem0)

in Verbindung mit § 41 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgelegt.

1. Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird in

Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt:

Verwaltungshaushalt: 8.108.862,84 €

Vermögenshaushalt: 611.991,34 €

2. Die Gesamtzuführung vom Verwaltungshaushalt an den

Vermögenshaushalt beträgt:

3. Die Teildeckung des Fehlbetrags wird festgelegt auf:

4. Die Rücklagenentnahme wird festgelegt auf:

5. Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage beträgt:

6. Die Zuführung zur Sonderrücklage beträgt:

7. Der Schuldenstand verändert sich

VOn

um

auf

352.157,02 €

15.627,89 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.463.871,99 €

79.917,23 €

1.373.954,76 €

8. Bildung von Haushaltsresten:

Haushaltsausgabereste O»OO €

Haushaltseinnahmereste 0,00 €

9. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 GemO zugestimmt, soweit

nicht bereits im Einzelfall die Zustimmung erteilt war.

10.? Der Rechenschaftsbericht wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und nicht
a/itandet.
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er Jahresabschluss kann von Montag, 16.11 .2020 bis Mittwoch,
5.11 .2020 im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6

;ährend der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.


